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RS OGH 1967/3/9 2Ob61/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1967

Norm

ZPO §41 F1

Rechtssatz

Kosten eines Kostenbestimmungsantrages, den der Kläger nach Abschluß eines bedingten, in der Folge vom Beklagten

widerrufenen Vergleiches, jedoch vor Ablauf der vereinbarten Widerrufsfrist stellt, sind nicht zu ersetzen.

Entscheidungstexte

2 Ob 61/67
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